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A: Allgemeiner Teil  
(gültig für alle im Teil B genannten Versicherungen) 

§ 1 Versicherte Personen 
Versichert sind die im Versicherungsschein oder der Bestätigung 
des Veranstalters namentlich genannten Personen oder der im 
Versicherungsschein festgelegte Personenkreis, sofern die 
Versicherungsprämie bezahlt wurde. 
 

§ 2 Abschluss, Dauer und Beendigung des Vertrages 
Der Versicherungsvertrag muss vor Antritt der Reise für deren 
gesamte Dauer bzw. in der Reise-Rücktrittskosten-Versicherung 
für die gesamte Dauer bis zum Reiseantritt abgeschlossen 
werden. Er beginnt nach Zahlung der Versicherungsprämie mit 
dem vereinbarten Zeitpunkt und endet mit dem vereinbarten 
Zeitpunkt, spätestens jedoch mit Beendigung der versicherten 
Reise. Der Versicherungsschutz verlängert sich über den verein-
barten Zeitpunkt hinaus, wenn sich die planmäßige Beendigung 
der Reise aus Gründen verzögert, die die versicherte Person nicht 
zu vertreten hat. 
 

§ 3 Prämie 
1. Zahlung der ersten oder einmaligen Prämie 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, frühestens nach der Zahlung 
der ersten oder einmaligen Prämie.  

2. Lastschriftverfahren 
Die Prämie wird vom Versicherer per Lastschrift von einem 
Bank- oder Kreditkartenkonto abgerufen. Andere Zahlweisen 
sind ausgeschlossen. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn die 
Prämie am Abbuchungstag eingezogen werden kann und der 
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht 
widerspricht. Konnte die Prämie ohne Verschulden des Versi-
cherungsnehmers nicht eingezogen werden, ist die Zahlung 
auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer 
schriftlichen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 

3. Zahlung der Folgeprämien  
a. Die Folgeprämien sind am Monatsersten des vereinbarten 

Prämienzeitraums fällig, sofern nicht etwas anderes ver-
einbart wurde. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu 
dem im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung 
angegebenen Zeitpunkt erfolgt. Wird die Folgeprämie nicht 
rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne 
Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete 
Zahlung nicht zu vertreten hat. 

b. Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer schriftlich 
zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindes-
tens zwei Wochen setzen. Ist der Versicherungsnehmer mit 
Ablauf der Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, 
besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versiche-
rungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung darauf 
hingewiesen wurde. 

c. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-
frist noch mit der Zahlung im Verzug, kann der Versicherer 
den Vertrag kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer 
mit der Zahlungsaufforderung darauf hingewiesen hat. 

d. Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versiche-
rungsnehmer nach Erhalt der Kündigung innerhalb eines 
Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. 
Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Ablauf der Zah-
lungsfrist und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch 
kein Versicherungsschutz. 

 
4. Prämienhöhe 

Die Prämie für eine versicherte Person oder eine Familie er-
gibt sich aus der Prämienübersicht. 
a) Die Prämie für eine versicherte Person wird nach Bei-

tragsklassen unterschieden: 
Beitragsklasse I: Bis zur Vollendung des 65. Le-
bensjahres (65. Geburtstag) 
Beitragsklasse II: Ab dem 66. Lebensjahr bis zur 
Vollendung des 75. Lebensjahres (75. Geburtstag). 

b) Sofern sich die Beitragsklasse einer versicherten Person 
aufgrund des neu erreichten Lebensalters ändert, erfolgt 
die entsprechende Umstufung in die neue Beitragsklasse 
bei der folgenden Prämienfälligkeit durch den Versicherer, 
ohne dass es einer gesonderten Mitteilung bedarf. 

c) Sofern in der Familienversicherung versicherte Kinder 
das 21. Lebensjahr (21. Geburtstag) vollendet haben, er-
folgt die Umstellung der versicherten Person in die Bei-
tragsklasse I, ohne dass es einer gesonderten Mitteilung 
des Versicherers bedarf. 

d) Sofern die Voraussetzungen der Familienversicherung 
entfallen, erfolgt die Umstellung der versicherten Personen 
in Einzelversicherungen nach Beitragsklassen, ohne dass 
es einer gesonderten Mitteilung des Versicherers bedarf. 

5) Kündigungsrecht bei Änderung der Beitragsklasse 
Bei Änderung der Beitragsklasse und bei Umwandlung einer 
Familienversicherung in Einzelversicherungen kann der Versi-
cherungsnehmer den Vertrag innerhalb von 2 Monaten nach 
der Änderung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung 
kündigen. 

 

§ 4 Geltungsbereich des Versicherungsschutzes 
1. Der Versicherungsschutz besteht für den vertraglich vereinbar-

ten örtlichen Geltungsbereich der versicherten Reise. 
2. Fahrten, Gänge und Aufenthalte innerhalb des ständigen 

Wohnorts der versicherten Person gelten nicht als Reisen. 
3. Wird bei Reisen im Kraftfahrzeug das Reisegepäck nicht 

unverzüglich nach der Ankunft vor der ständigen Wohnung 
entladen, so endet der Versicherungsschutz bereits mit dieser 
Ankunft. 

4. Der Versicherungsschutz gilt für beliebig viele vorübergehende 
versicherte Reisen, die innerhalb eines Jahres angetreten 
werden. Bei einer Reisedauer über einen Zeitraum von 31 
Tagen hinaus besteht die Leistungspflicht nur für die ersten 31 
Tage der Reise. Endet das Versicherungsjahr während der 
Urlaubsreise, besteht der Versicherungsschutz nur fort, sofern 
der Vertrag nicht gekündigt worden ist. 

 

§ 5 Gegenstand des Versicherungsschutzes und Umfang der 
Leistungspflicht 
Ist der jeweiligen versicherten Sparte in Teil B dieser Bestimmun-
gen zu entnehmen. 
 

§ 6 Allgemeine Einschränkungen des Versicherungsschut-
zes, Verwirkungsgründe, Klagefrist, Verjährung 
1. Versicherungsschutz wird nicht gewährt für Schäden durch 

Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnliche Ereignisse, innere Unruhen, 
Streik, Kernenergie, Beschlagnahmung, Entziehung oder sons-
tige Eingriffe von hoher Hand. 

2. Die HanseMerkur ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
wenn für den Versicherungsnehmer bzw. für die versicherte 
Person der Versicherungsfall bei Abschluss der Versicherung 
voraussehbar war. 

3. Die HanseMerkur ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, 

wenn der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person 
den Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt hat. 

4. Führt der Versicherungsnehmer/die versicherte Person den 
Versicherungsfall grob fahrlässig herbei, ist die HanseMerkur 
berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Keine Kürzung 
wird für grob fahrlässig herbeigeführte Versicherungsfälle der 
Unfall- und Haftpflichtversicherung vorgenommen. 

5. Die HanseMerkur ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der 
Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person die Hanse-
Merkur arglistig über Umstände zu täuschen versucht, die für 
den Grund oder für die Höhe der Leistung von Bedeutung sind. 

Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in 3 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, 
in welchem die Leistung verlangt werden kann. Ist ein An-
spruch des Versicherungsnehmers bzw. der versicherten Per-
son bei der HanseMerkur angemeldet worden, ist die Verjäh-
rung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung 
der HanseMerkur dem Versicherungsnehmer bzw. der versi-
cherten Person in Textform zugeht. 

 

§ 7 Allgemeine Obliegenheiten und Folgen von Obliegen-
heitsverletzungen 
1. Versicherungsnehmer und versicherte Person sind verpflichtet, 

nach Eintritt des Versicherungsfalles 
a) den Schaden möglichst gering zu halten und alles zu ver-

meiden, was zu einer unnötigen Kostenerhöhung führen 
könnte; 

b) den Schaden der HanseMerkur unverzüglich, spätestens 
nach Abschluss der Reise, anzuzeigen; 

c) Hat der Versicherungsnehmer/die versicherte Person aus 
Anlass des Versicherungsfalles, insbesondere in der Scha-
denanzeige vorsätzlich unwahre Angaben gemacht, ist die 
HanseMerkur nicht zur Leistung verpflichtet, auch wenn 
hierdurch der HanseMerkur ein Nachteil nicht entsteht. 

d) der HanseMerkur jede zumutbare Untersuchung über Ursa-
che und Höhe ihrer Leistungspflicht zu gestatten, jede hier-
zu dienliche Auskunft zu erteilen, Originalbelege einzurei-
chen, sowie bei Todesfällen die Sterbeurkunde einzurei-
chen. 

 

2. Verletzt der Versicherungsnehmer/die versicherte Person eine 
der vertraglich vereinbarten Obliegenheiten, so ist die Hanse-
Merkur nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer/die versicherte Person die Obliegenheit vorsätz-
lich verletzt hat. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der 
Obliegenheit ist die HanseMerkur berechtigt, die Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers/der versicherten Person entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer/die versicherte 
Person. 

 

Hinweis: Bitte beachten Sie darüber hinaus die jeweiligen 
Besonderen Obliegenheiten im "Besonderen Teil" zu den einzel-
nen Versicherungen. 
 

§ 8 Auszahlung der Versicherungsleistung 
1. Liegt der Versicherungs- und Prämienzahlungsnachweis der 

HanseMerkur vor und ist die Leistungspflicht der HanseMerkur 
dem Grunde und der Höhe nach festgestellt, so hat die Aus-
zahlung der Entschädigung binnen 2 Wochen zu erfolgen. Der 
Lauf dieser Frist ist gehemmt, solange die Prüfungen des An-
spruches durch die HanseMerkur infolge eines Verschuldens 
der versicherten Person gehindert sind. 

2. Einen Monat nach Anzeige des Schadens kann als Abschlags-
zahlung der Betrag beansprucht werden, der nach Lage der 
Sache mindestens zu zahlen ist. 

3. Sind im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall behördli-
che Erhebungen oder ein strafrechtliches Verfahren gegen die 
versicherte Person eingeleitet worden, so kann die HanseMer-
kur bis zum rechtskräftigen Abschluss dieser Verfahren die 
Regulierung des Schadens aufschieben. 

4. Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden 
zum Kurs des Tages, an dem die Belege bei der HanseMerkur 
eingehen, in die zu diesem Zeitpunkt in der Bundesrepublik 
Deutschland gültige Währung umgerechnet. Als Kurs des Ta-
ges gilt für gehandelte Währungen der amtliche Devisenkurs 
Frankfurt/Main, für nicht gehandelte Währungen der Kurs ge-
mäß „Währungen der Welt", Veröffentlichungen der Deut-
schen Bundesbank, Frankfurt/Main, nach jeweils neuestem 
Stand, es sei denn, dass die zur Bezahlung der Rechnungen 
notwendigen Devisen nachweislich zu einem ungünstigeren 
Kurs erworben wurden. 

 

§ 9 Entschädigung aus anderen Versicherungsverträgen und 
Ansprüche gegen Dritte 
1. Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 

einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf die HanseMerkur 
über, soweit sie den Schaden ersetzt. Der Übergang kann 
nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend ge-
macht werden. 

2. Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein 
zur Sicherung dieses Anspruche dienendes Recht unter Be-
achtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren 
und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit 
erforderlich mitzuwirken. Verletzt der Versicherungsnehmer 
diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung 
insoweit nicht verpflichtet, als er infolgedessen keinen Ersatz 
von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; 
die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit trägt der Versicherungsnehmer.  

3. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 
gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 
1 nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat 
den Schaden vorsätzlich verursacht. 

4. Kann im Versicherungsfall eine Entschädigung aus einem 
anderen Versicherungsvertrag beansprucht werden, geht der 
anderweitige Vertrag diesem Vertrag vor. Wird der Versiche-
rungsfall zuerst der HanseMerkur gemeldet, tritt diese in Vor-
leistung.  

 

§ 10 Aufrechnung 
Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person kann 
gegen Forderungen des Versicherers nur aufrechnen, soweit die 
Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 
 

§ 11 Willenserklärungen und Anzeigen  
Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem Versicherer 
bedürfen der Textform (Brief, Fax, E-Mail, Elektronischer Daten-
träger, etc.).  
 

§ 12 Anzuwendendes Recht, Vertragssprache, Geltung für 
versicherte Personen 
Es gilt deutsches Recht, soweit internationales Recht nicht 

entgegensteht. Vertragssprache ist Deutsch. Alle getroffenen 
Bestimmungen gelten sinngemäß für die versicherten Personen. 
 

B: Besonderer Teil zu den  
einzelnen Versicherungen 

(abhängig von dem gewählten Versicherungsumfang) 

I.  Reise-Rücktrittsversicherung 

(nur gültig, sofern im gewähltem Versicherungsumfang enthalten) 

§ 1 Beschreibung des Versicherungsschutzes 

Die HanseMerkur ist im Umfang von § 2 (Anzahl der Personen) 
und § 3 (Schadenarten) sowie unter Berücksichtigung der Ein-
schränkungen des § 4 (Einschränkungen des Versicherungs-
schutzes) leistungspflichtig, wenn während der Dauer des Versi-
cherungsschutzes eines der nachstehend genannten versicherten 
Ereignisse eingetreten ist: 
1. Versicherungsschutz für versicherte Personen oder Risikoper-

sonen 
a) Unerwartete schwere Erkrankung; 
b) Tod, schwerer Unfall, Schwangerschaft, Impfunverträglich-

keit. Nicht versichert ist jedoch ein Impfversagen oder ein 
zu geringer Aufbau eines für das Reiseland vorgeschriebe-
nen Antikörperwertes; 

c) Bruch von Prothesen.  
2. Versicherungsschutz für versicherte Personen. 

a) Verlust des Arbeitsplatzes mit anschließender bei der Bun-
desagentur für Arbeit gemeldeter Arbeitslosigkeit infolge 
einer unerwarteten betriebsbedingten Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses durch den Arbeitgeber. Nicht versichert 
ist der Verlust von Aufträgen oder die Insolvenz bei Selb-
ständigen. 

b) Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses oder einer Tätigkeit 
mit Mehraufwandsentschädigung (1-EUR-Job) aus der Ar-
beitslosigkeit heraus, sofern die versicherte Person bei der 
Reisebuchung bei der Bundesagentur für Arbeit arbeitslos 
gemeldet war. Nicht versichert ist die Aufnahme von Prak-
tika, betrieblichen Maßnahmen oder Schulungsmaßnah-
men jeglicher Art sowie die Arbeitsaufnahme eines Schü-
lers oder Studenten während oder nach der Schul- oder 
Studienzeit. 

c) Arbeitsplatzwechsel, vorausgesetzt, die versicherte Reise 
wurde vor Kenntnis des Arbeitsplatzwechsels gebucht und 
die versicherte Reisezeit fällt in die Probezeit der neuen 
beruflichen Tätigkeit, maximal jedoch in die ersten sechs 
Monate der neuen beruflichen Tätigkeit.  

d) Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen an einer 
Schule, Universität/Fachhochschule oder an einem Col-
lege, die wiederholt werden müssen, um eine zeitliche Ver-
längerung des Schulbesuchs/Studiums zu vermeiden oder 
den Schul-/Studienabschluss zu erreichen. Voraussetzung 
ist, dass die versicherte Reise vor dem Termin der nicht 
bestandenen Prüfung gebucht wurde und der Termin für die 
Wiederholungsprüfung unerwartet in die versicherte Reise-
zeit oder bis zu 14 Tage nach Beendigung der Reise fällt. 

e) Nichtversetzung eines Schülers, wenn es sich um eine 
Schul-/oder Klassenreise handelt. 

f) Erheblicher Schaden am Eigentum infolge von Feuer, 
Wasserrohrbruch, Elementarereignissen oder strafbaren 
Handlungen Dritter (z. B. Einbruchdiebstahl). Als erheblich 
gilt ein Schaden am Eigentum durch die vorgenannten Er-
eignisse, wenn die Schadenhöhe mindestens  
2.500,- EUR beträgt. 

g) Unerwartete Einberufung der versicherten Person zum 
Grundwehrdienst, zu einer Wehrübung oder zum Zivil-
dienst, sofern der Termin nicht verschoben werden kann 
und die Stornokosten nicht von einem Kostenträger über-
nommen werden. Nicht versichert ist die Versetzung oder 
Entsendung von Zeit- oder Berufssoldaten. 

3. Unerwartete schwere Erkrankung, schwerer Unfall oder 
Impfunverträglichkeit eines zur Reise angemeldeten Hundes. 
Nicht versichert ist jedoch ein Impfversagen oder ein zu gerin-
ger Aufbau eines für das Reiseland vorgeschriebenen Antikör-
perwertes. 

4. Risikopersonen sind 
a) versicherte Personen untereinander, die gemeinsam eine 

Reise gebucht und versichert haben; 
b) die Angehörigen einer versicherten Person; hierzu zählen: 

Ehepartner oder Lebensgefährte einer eheähnlichen Le-
bensgemeinschaft, Kinder, Adoptivkinder, Stiefkinder, Pfle-
gekinder, Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, 
Großeltern, Geschwister, Enkel, Schwiegereltern, Schwie-
gerkinder und Schwäger; 

c) diejenigen Personen, die nicht mitreisende minderjährige 
oder pflegebedürftige Angehörige gemäß b) einer versi-
cherten Person betreuen, 

d) Tante, Onkel, Neffe, Nichte, sofern das versicherte Ereignis 
„Tod“ eingetreten ist, 

 
 

§ 2 Anzahl der Personen 

Haben mehr als vier Personen (bei Familienprodukten fünf 
Personen) gemeinsam eine Reise gebucht und versichert, gelten 
nur die jeweiligen Angehörigen der versicherten Person ge-
mäß § 1 Ziffer 4b und deren Betreuungspersonen als Risikoper-
sonen, nicht mehr die versicherten Personen untereinander. 
 

§ 3 Schadenarten 

Die HanseMerkur leistet, unter Abzug des vereinbarten Selbstbe-
haltes, eine Entschädigung bei den folgenden Schadenarten: 
1. Bei Nichtantritt/Stornierung der Reise bzw. Nichtbenut-

zung/Stornierung des Mietobjektes (ausgenommen Miet-PKW) 
für die von der versicherten Person vertraglich geschuldeten 
Stornokosten. Hierzu zählt auch das dem Reisevermittler von 
der versicherten Person geschuldete Vermittlungsentgelt, so-
fern dieses bereits zum Zeitpunkt der Buchung der Reise ver-
traglich vereinbart, geschuldet und in Rechnung gestellt wurde. 
Die Entschädigung ist je versicherter Person auf 100,- EUR 
begrenzt.; 

2. Der Versicherungsschutz endet mit Antritt der Reise. Bei 
verspätetem Antritt der Reise (Verspätungsschutz) werden die 
Hinreise-Mehrkosten aus den unter § 1 genannten Gründen 
oder, wenn die versicherte Person infolge der Verspätung 
eines öffentlichen Verkehrsmittels um mindestens zwei Stun-
den ein Anschlussverkehrsmittel versäumt und deshalb die 
versicherte Reise verspätet fortsetzen muss, ersetzt. Voraus-
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setzung hierfür ist, dass das Anschlussverkehrsmittel mitversi-
chert ist.  
Die Hinreise-Mehrkosten werden bis maximal zur Höhe der 
Stornokosten, die bei Nichtantritt/Stornierung der Reise bzw. 
bei der Nichtbenutzung/Stornierung des Mietobjektes angefal-
len wären, und entsprechend der ursprünglich gebuchten Art 
und Qualität, erstattet.  
Öffentliche Verkehrsmittel im Sinne dieser Bedingungen sind 
alle Land oder Wasserfahrzeuge, die im öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) zugelassen sind, sowie innerdeutsche 
Zubringerflüge. 

3. Für entstehende Umbuchungskosten (Umbuchungsschutz) bis 
maximal 30,- EUR pro Person/Objekt, sofern nach dem jeweils 
gewählten Tarif der Umbuchungsschutz mitversichert ist und 
die Umbuchung bis spätestens 42 Tage vor Reiseantritt vor-
genommen wurde. Die Regelungen des Selbstbehaltes finden 
für den Umbuchungsschutz keine Anwendung. 

 

§ 4 Einschränkungen des Versicherungsschutzes 

Nicht versichert sind 
1. Erkrankungen, die zum Zeitpunkt des Versicherungsabschlus-

ses bekannt und in den letzten sechs Monaten vor Versiche-
rungsabschluss behandelt worden sind; Kontrolluntersuchun-
gen sind davon ausgenommen; 

2. Krankheiten, die den Umständen nach als eine psychische 
Reaktion auf Terroranschläge, Flug- oder Busunglücke oder 
die Befürchtung von inneren Unruhen, Kriegsereignissen, Ter-
roranschlägen, Elementarereignissen, Krankheiten oder Seu-
chen, jeweils im Zielgebiet, aufgetreten sind; 

3. Lockerung oder Verlust von Prothesen aller Art; 
4. nach einem Reiseabbruch entstehende zusätzliche Rückreise-

kosten oder Kosten für am Urlaubsort nicht genutzte Tage 
sowie entgangene Urlaubsfreuden; 

5. Terroranschläge oder -drohungen; 
6. Vermögensfolgeschäden. 
 

§ 5 Selbstbehalt (sofern nicht anderes vereinbart) 

Wird der versicherte Schadenfall durch das versicherte Ereignis 
„unerwartet schwere Erkrankung" ausgelöst, beträgt der Selbstbe-
halt 20% des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 
25,- EUR je versicherte Person. Der Selbstbehalt entfällt, sofern 
aufgrund der unerwartet schweren Erkrankung eine vollstationäre 
Krankenhausbehandlung erforderlich wurde. 
 

§ 6 Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des versicherten 
Schadenfalles  
(Ergänzung zu den im § 7 des Allgemeinen Teils aufgeführten 
Allgemeinen Obliegenheiten) 

Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person ist ver-
pflichtet,  
1. bei Nichtantritt der Reise bzw. Nichtbenutzung des Mietobjek-

tes eine unverzügliche Stornierung bei der Buchungsstelle 
vorzunehmen, um die Stornokosten möglichst niedrig zu hal-
ten; 

2. bei verspätetem Antritt der Reise die Buchungsstelle unver-
züglich zu unterrichten und, entsprechend der Qualität der 
gebuchten Reise, die kostengünstigste Nachreisemöglichkeit 
zu wählen; 

3. den Eintritt eines versicherten Ereignisses durch die Vorlage 
von Versicherungsnachweis, Buchungsunterlagen und Storno-
kostenrechnung im Original nachzuweisen sowie  
a) im Krankheitsfall, bei schwerem Unfall, bei Schwanger-

schaft, bei Impfunverträglichkeit oder bei dem Bruch von 
Prothesen durch entsprechende aussagekräftige ärztliche 
Bescheinigungen mit Diagnosen, 

b) bei psychiatrischen Erkrankungen durch eine aussagekräf-
tige ärztliche Bescheinigung eines Facharztes für Psychiat-
rie, 

c) im Todesfall durch Sterbeurkunden, 
d) bei erheblichen Schäden am Eigentum durch entsprechen-

de Nachweise, 
e) bei Wiederholungsprüfungen durch entsprechende Be-

scheinigungen der Schule/Universität/Fachhochschule-
/College,  

f) bei einer betriebsbedingten Kündigung oder der Wieder-
aufnahme eines Arbeitsverhältnisses durch entsprechende 
Bescheinigungen des Arbeitgebers und der Bundesagentur 
für Arbeit, 

g) bei Einberufung zum Grundwehrdienst, zu einer Wehr-
übung oder zum Zivildienst durch entsprechende Beschei-
nigungen von staatlichen Stellen,  

h) bei der Nichtbenutzung/Stornierung von Mietobjekten durch 
Bestätigungen des Vermieters über die Nichtweitervermiet-
barkeit 

jeweils zum Stornierungs- oder Umbuchungszeitpunkt nach-
zuweisen. 

4. Der HanseMerkur ist das Recht einzuräumen, die Frage der 
Reiseunfähigkeit aufgrund eines schweren Unfalles oder einer 
unerwartet schweren Erkrankung durch fachärztliche Gutach-
ten überprüfen zu lassen.   
Auf Verlangen der HanseMerkur sind Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigungen und fachärztliche Atteste einzureichen. 

5. Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten 
ergeben sich aus § 7 Ziffer 2 des Allgemeinen Teils.  

 

II.  Reiseabbruch-Versicherung 
(Urlaubsgarantie) 

(nur gültig, sofern im gewähltem Versicherungsumfang enthalten) 

§ 1 Beschreibung des Versicherungsschutzes 

Die HanseMerkur ist im Umfang von § 2 (Anzahl der Personen) 
und § 3 (Schadenarten) sowie unter Berücksichtigung der Ein-
schränkungen des § 4 (Einschränkungen des Versicherungs-
schutzes) leistungspflichtig, wenn während der Dauer des Versi-
cherungsschutzes eines der nachstehend genannten versicherten 
Ereignisse bei einer der versicherten Personen oder einer 
Risikoperson gemäß § 1 Ziffer 5 eingetreten ist: 
1. Unerwartete schwere Erkrankung; 
2. Tod, schwerer Unfall, Schwangerschaft, Impfunverträglichkeit; 
3. Bruch von Prothesen; 
4. Erheblicher Schaden am Eigentum der versicherten Person 

infolge von Feuer, Wasserrohrbruch, Elementarereignissen 
oder strafbaren Handlungen Dritter (z. B. Einbruchdiebstahl). 
Als erheblich gilt ein Schaden am Eigentum durch die vorge-
nannten Ereignisse, wenn dieser mindestens 2.500,- EUR 
beträgt. 

5. Risikopersonen sind 
a) versicherte Personen untereinander, die gemeinsam eine 

Reise gebucht und versichert haben; 
b) die Angehörigen einer versicherten Person, hierzu zählen: 

Ehepartner oder Lebensgefährte einer eheähnlichen Le-
bensgemeinschaft, Kinder, Adoptivkinder, Stiefkinder, Pfle-

gekinder, Eltern, Adoptiveltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, 
Großeltern, Geschwister, Enkel, Schwiegereltern, Schwie-
gerkinder und Schwäger; 

c) diejenigen Personen, die nicht mitreisende minderjährige 
oder pflegebedürftige Angehörige gemäß b) einer versi-
cherten Person betreuen. 

d) Tante, Onkel, Neffe, Nichte, sofern das versicherte Ereignis 
„Tod“ eingetreten ist. 

 

§ 2 Anzahl der Personen 

1) Haben mehr als vier Personen (bei Familienprodukten fünf 
Personen) gemeinsam eine Reise gebucht und versichert, 
gelten nur die jeweiligen Angehörigen der versicherten Person 
gemäß § 1 Ziffer 5 und deren Betreuungspersonen als Risiko-
personen, nicht mehr die versicherten Personen untereinan-
der. 

2) Ergänzend zu 1 besteht Versicherungsschutz für zwei mitver-
sicherte und minderjährige Kinder, sofern die Kinder nicht 
Angehörige der betroffenen versicherten Person gemäß § 1 
Ziffer 5b sind und die maximale Anzahl von vier versicherten 
Personen gemäß 1 überschritten wird. 

 

§ 3 Schadenarten 

Die HanseMerkur leistet, unter Abzug des Selbstbehaltes ge-
mäß § 5, eine Entschädigung bei den folgenden Schadenarten. 
Von dem erstattungsfähigen Betrag werden die evtl. vom Reise-
veranstalter, Vermieter oder sonstigen Leistungsträgern (Dritte) 
zurückgezahlten Beträge, die über den Selbstbehalt hinausgehen, 
in Abzug gebracht. 
1. Vorzeitiger Abbruch der Reise 

a) für die nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreise-
kosten (nicht jedoch Überführungskosten im Todesfall) und 
die hierdurch unmittelbar verursachten sonstigen Mehrkos-
ten, z. B. Übernachtungs- und Verpflegungskosten (nicht 
jedoch Heilkosten), der versicherten Person; bei Erstattung 
dieser Kosten wird auf die Qualität der gebuchten Reise 
abgestellt. Wenn abweichend von der gebuchten Reise die 
Rückreise mit einem Flugzeug erforderlich wird, werden nur 
die Kosten für einen Sitzplatz in der einfachsten Flugzeug-
klasse ersetzt. Ausgeschlossen sind jedoch sämtliche Er-
satzansprüche von Beförderungsunternehmen wegen von 
der versicherten Person verursachtem, unplanmäßigem 
Abweichen von der geplanten Reiseroute (z. B. Notlan-
dung); 

b) innerhalb der ersten Hälfte der gebuchten und versicherten 
Reise, maximal jedoch in den ersten acht Reisetagen, in 
Höhe des versicherten Reisepreises; An- und Abreisetag 
werden jeweils als volle Reisetage mitgerechnet; 

c) ab der zweiten Hälfte der gebuchten und versicherten Rei-
se, spätestens ab dem neunten Reisetag, für gebuchte und 
versicherte, jedoch von der versicherten Person aufgrund 
des Abbruches der Reise nicht mehr in Anspruch genom-
mene Reiseleistungen; An- und Abreisetag werden jeweils 
als volle Reisetage mitgerechnet. 

d) keine Erstattung nach b) und c) wird vorgenommen, wenn 
es sich bei der nicht in Anspruch genommenen Reiseleis-
tung um eine reine Flugleistung handelt. 

2. Unterbrechung der Reise bei Eintritt eines versicherten 
Ereignisses gemäß § 1 
a) für gebuchte und versicherte, jedoch von der versicherten 

Person aufgrund der notwendigen Reiseunterbrechung 
nicht in Anspruch genommene Reiseleistungen; 

b) sofern es sich um eine Rundreise oder Kreuzfahrt handelt, 
für notwendige Beförderungskosten, die die versicherte 
Person aufbringen muss, um von dem Ort, an dem die Rei-
se unterbrochen werden musste, wieder zur Reisegruppe 
gelangen zu können, maximal jedoch nur bis zum Wert der 
noch nicht genutzten weiteren Reiseleistung; ausgeschlos-
sen sind jedoch sämtliche Ersatzansprüche von Beförde-
rungsunternehmen wegen von der versicherten Person ver-
ursachtem, unplanmäßigem Abweichen von der geplanten 
Reiseroute (z. B. Notlandung). 

c) Die Gesamtkosten bei Unterbrechung der Reise können nur 
bis zur Höhe der Kosten anerkannt werden, die bei einem 
vorzeitigen Abbruch der Reise angefallen wären. 

3. Verspätete Rückkehr von der Reise 
a) für die nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreise-

kosten (nicht jedoch Überführungskosten im Todesfall) und 
die hierdurch unmittelbar verursachten sonstigen Mehrkos-
ten, z. B. Übernachtungs- und Verpflegungskosten (nicht 
jedoch Heilkosten), der versicherten Person; bei Erstattung 
dieser Kosten wird auf die Qualität der gebuchten Reise 
abgestellt. Wenn abweichend von der gebuchten Reise die 
Rückreise mit einem Flugzeug erforderlich wird, werden nur 
die Kosten für einen Sitzplatz in der einfachsten Flugzeug-
klasse ersetzt. Ausgeschlossen sind jedoch sämtliche Er-
satzansprüche von Beförderungsunternehmen wegen von 
der versicherten Person verursachtem, unplanmäßigem 
Abweichen von der geplanten Reiseroute (z. B. Notlan-
dung); 

b) als Ergänzung zu den versicherten Ereignissen ge-
mäß § 1 Ziffer 1 und 2 sind auch Rückreise-Mehrkosten der 
versicherten Person, die aufgrund einer Verspätung von öf-
fentlichen Verkehrsmitteln um mehr als zwei Stunden ent-
standen und dadurch zu einem Versäumnis eines An-
schlussverkehrsmittels geführt haben, versichert; Voraus-
setzung hierfür ist, dass das versäumte Anschlussver-
kehrsmittel mitversichert ist (Verspätungsschutz); 

c) für zusätzliche Kosten der versicherten Person für eine 
Unterkunft (nach Art und Klasse der gebuchten und versi-
cherten Reiseleistung), wenn für die versicherte Person die 
planmäßige Beendigung der Reise nicht zumutbar ist, weil 
eine mitreisende Risikoperson wegen schwerer Unfallver-
letzung oder unerwarteter schwerer Erkrankung nicht trans-
portfähig ist und über den gebuchten Rückreisetermin hin-
aus in stationärer Behandlung bleiben muss; die zusätzli-
chen Kosten für eine Hotelunterbringung werden bis höchs-
tens 2.500,- EUR und längstens für zehn Tage übernom-
men. Nicht versichert sind die Kosten für die Fahrt vom Ho-
tel in das Krankenhaus bzw. vom Krankenhaus zum Hotel. 

 

§ 4 Einschränkungen des Versicherungsschutzes 

1. Nicht versichert sind 
a) Erkrankungen, die zum Zeitpunkt des Versicherungsab-

schlusses bekannt und in den letzten sechs Monaten vor 
Versicherungsabschluss behandelt worden sind; Kontrollun-
tersuchungen sind davon ausgenommen; 

b) Krankheiten, die den Umständen nach als eine psychische 
Reaktion auf Terroranschläge, Flug- oder Busunglücke o-
der die Befürchtung von inneren Unruhen, Kriegsereignis-
sen, Terroranschlägen, Elementarereignissen, Krankheiten 
oder Seuchen, jeweils im Zielgebiet, aufgetreten sind; 

c) Lockerung oder Verlust von Prothesen aller Art; 

d) entgangene Urlaubsfreuden; 
e) Terroranschläge oder -drohungen; 
f) Vermögensfolgeschäden. 

2. Eingeschränkt versichert gemäß § 7 sind Kosten, die aus 
Elementar- oder Naturereignissen resultieren. 

3. Die Übernahme des vollen oder anteiligen Reisepreises 
gemäß § 3 Ziffer 1 b) und c) entfällt, wenn alle versicherten 
Personen während der Reise versterben. 

 

§ 5 Selbstbehalt 

Wird der versicherte Schadenfall durch das versicherte Ereignis 
„unerwartet schwere Erkrankung" ausgelöst, beträgt der Selbstbe-
halt 20 % des erstattungsfähigen Schadens, mindestens jedoch 
25,00 EUR je versicherte Person. Der Selbstbehalt entfällt, sofern 
aufgrund der unerwartet schweren Erkrankung eine vollstationäre 
Krankenhausbehandlung erforderlich wurde. 

 

§ 6 Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des versicherten 
Schadenfalles  
(Ergänzung zu den im § 7 des Allgemeinen Teils aufgeführten 
Allgemeinen Obliegenheiten) 

Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person ist ver-
pflichtet,  
1. bei vorzeitigem Abbruch der Reise die/den Buchungsstel-

le/Leistungsträger unverzüglich zu unterrichten; entsprechend 
der Qualität der gebuchten Reise die zusätzlichen Rückreise-
kosten und die hierdurch unmittelbar verursachten sonstigen 
Mehrkosten so gering wie möglich zu halten und die Höhe der 
Kosten für gebuchte, aber nicht mehr in Anspruch genommene 
Reiseleistungen nachzuweisen. 

2. bei Unterbrechung der Reise die Buchungsstel-
le/Leistungsträger unverzüglich zu unterrichten; die etwaigen 
notwendig gewordenen Beförderungskosten so gering wie 
möglich zu halten und die Höhe der Kosten für gebuchte, aber 
nicht in Anspruch genommene Reiseleistungen nachzuweisen. 

3. bei verspäteter Rückkehr von der Reise die/den Buchungsstel-
le/Leistungsträger unverzüglich zu unterrichten und entspre-
chend der Qualität der gebuchten Reise die zusätzlichen 
Rückreisekosten und die hierdurch unmittelbar verursachten 
sonstigen Mehrkosten so gering wie möglich zu halten. 

4. den Eintritt eines versicherten Ereignisses durch die Vorlage 
von Versicherungsnachweis und Buchungsunterlagen im Ori-
ginal sowie  
a) im Krankheitsfall, bei schwerem Unfall, bei Schwanger-

schaft, bei Impfunverträglichkeit oder bei dem Bruch von 
Prothesen durch entsprechende aussagekräftige ärztliche 
Bescheinigungen eines Arztes vor Ort mit der Angabe von 
Diagnosen, 

b) bei psychiatrischen Erkrankungen durch eine aussagekräf-
tige ärztliche Bescheinigung eines Facharztes für Psychiat-
rie vor Ort, 

c) im Todesfall durch Sterbeurkunden, 
d) bei erheblichen Schäden am Eigentum durch entsprechen-

de Nachweise, 
e) bei dem Abbruch der Benutzung von Mietobjekten durch 

Bestätigungen des Vermieters über die Nichtweiter-
vermietbarkeit, 

f) jeweils zum Abbruchs-, Unterbrechungs- oder Verlänge-
rungszeitpunkt nachzuweisen. 

5. Der HanseMerkur ist das Recht einzuräumen, die Frage der 
Reiseunfähigkeit aufgrund eines schweren Unfalles oder einer 
unerwartet schweren Erkrankung durch fachärztliche Gutach-
ten überprüfen zu lassen. Auf Verlangen der HanseMerkur 
sind Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und fachärztliche 
Atteste einzureichen. 

6. Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten 
ergeben sich aus § 7 Ziffer 2 des Allgemeinen Teils.  

 

§ 7 Leistungserweiterung bei Naturkatastrophen / Elementarer-
eignissen am Urlaubsort 

1. Die HanseMerkur leistet bei Naturkatastro-
phen/Elementarereignissen (Lawinen, Erdrutsche, Über-
schwemmungen, Erdbeben, Wirbelstürme am Urlaubsort eine 
Entschädigung für 
a) die Mehrkosten der versicherten Person bei einer zwingend 

notwendigen Aufenthaltsverlängerung am Urlaubsort für 
Unterkunft und Verpflegung; 

b) die nachweislich entstandenen zusätzlichen Rückreisekos-
ten (nicht jedoch Überführungskosten im Todesfall) und die 
hierdurch unmittelbar verursachten sonstigen Mehrkosten, 
z. B. Übernachtungs- und Verpflegungskosten (nicht jedoch 
Heilkosten), der versicherten Person, wenn die Reise nicht 
planmäßig beendet werden kann. Ausgeschlossen sind je-
doch sämtliche Ersatzansprüche von Beförderungsunter-
nehmen wegen von der versicherten Person verursachtem, 
unplanmäßigem Abweichen von der geplanten Reiseroute 
(z. B. Notlandung). 

2. Bei Erstattung dieser Kosten wird bei Beförderung, Unterkunft 
und Verpflegung auf die Qualität der gebuchten Reise abge-
stellt. 

3. Die Entschädigungsleistung zu Ziffer 1 ist insgesamt begrenzt 
auf 5.000,- EUR. 

 

III.  Reisegepäck-Versicherung  

(nur gültig, sofern im gewähltem Versicherungsumfang enthalten) 

§ 1 Beschreibung des Versicherungsschutzes 

Versicherungsschutz besteht 
1. für aufgegebenes/in Fremdgewahrsam gegebenes Reisege-

päck (mit Ausnahme der in § 2 Ziffer 4 genannten Gegenstän-
de), wenn dieses abhanden kommt, zerstört oder beschädigt 
wird, während es sich im Gewahrsam eines Beförderungsun-
ternehmens, Beherbergungsbetriebes oder einer Gepäckauf-
bewahrung befindet; 

2. wenn Reisegepäck durch ein Beförderungsunternehmen nicht 
fristgerecht ausgeliefert wird (mit Ausnahme der in § 2 Ziffer 4 
genannten Gegenstände), d. h., den Bestimmungsort nicht am 
selben Tag wie die versicherte Person erreicht (Lieferfristüber-
schreitung), für nachgewiesene Aufwendungen notwendiger 
Ersatzkäufe, bis zur Entschädigungsgrenze gemäß 
§ 5 Ziffer 2; 

3. während der übrigen Reisezeit, wenn Reisegepäck abhanden 
kommt, zerstört oder beschädigt wird durch 
a) strafbare Handlungen Dritter; hierzu zählen Diebstahl, Ein-

bruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpressung und vorsätz-
liche Sachbeschädigung. 

b) Transportmittelunfall (z. B. Verkehrsunfälle); 
c) Brand, Blitzschlag, Explosion, Sturm, Überschwemmungen, 

Erdrutsche, Erdbeben, Lawinen. 

§ 2 Versicherte Sachen 

1. Versichert ist das Reisegepäck der versicherten Person im 
Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme sowie der 
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besonderen Entschädigungsgrenzen gemäß § 5 Ziffer 2. 
2. Als Reisegepäck gelten Sachen des persönlichen Reisebe-

darfs, die auf einer Reise mitgenommen werden, sowie Ge-
schenke und Reiseandenken, die während der Reise erworben 
werden. Gegenstände, die üblicherweise nur zu beruflichen 
Zwecken mitgeführt oder während der Reise erworben werden, 
sind nicht versichert. 

3. Sportgeräte jeweils mit Zubehör (nicht jedoch Motoren) sind 
nur versichert, solange sie sich nicht im bestimmungsgemä-
ßen Gebrauch befinden. 

4. Wertsachen wie Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus 
Edelmetall, Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme 
und Spielekonsolen jeweils mit Zubehör, Mobiltelefone (nicht 
jedoch Autotelefone) mit Zubehör, tragbare DVD-Player, je-
weils mit Zubehör, und Laptops mit Zubehör, jedoch ohne 
Software, sind nur im Rahmen der Entschädigungsgrenzen 
gemäß § 5 Ziffer 2 versichert, und auch nur dann, solange sie 

 bestimmungsgemäß getragen bzw. benutzt werden oder 
 in persönlichem Gewahrsam und sicher verwahrt mitgeführt 

werden oder 
 sich in einem ordnungsgemäß verschlossenen Raum eines 

Gebäudes oder eines Passagierschiffes befinden. Schmuck-
sachen und Gegenstände aus Edelmetall jedoch nur, solange 
sie außerdem in einem verschlossenen Behältnis unterge-
bracht sind, das erhöhte Sicherheit auch gegen die Wegnah-
me des Behältnisses selbst bietet. 

 

§ 3 Leistungen 

Im versicherten Schadenfall ersetzt die HanseMerkur im Rahmen 
der vereinbarten Versicherungssumme sowie der besonderen 
Entschädigungsgrenzen gemäß § 5 für 
1. zerstörte oder abhanden gekommene Sachen ihren Versiche-

rungswert zur Zeit des Schadeneintritts;  
2. beschädigte reparaturfähige Sachen die notwendigen Repara-

turkosten und gegebenenfalls eine bleibende Wertminderung, 
höchstens jedoch den Versicherungswert; 

3. Filme, Bild-, Ton- und Datenträger den Materialwert; 
4. die Wiederbeschaffung von Personalausweisen, Reisepässen, 

Kraftfahrzeugpapieren und sonstigen Ausweispapieren die 
amtlichen Gebühren. 

 

§ 4 Versicherungswert/Versicherungssumme  

1. Als Versicherungswert gilt der Betrag, der allgemein erforder-
lich ist, um neue Sachen gleicher Art und Güte am ständigen 
Wohnort der versicherten Person anzuschaffen, abzüglich 
eines dem Zustand der versicherten Sachen (Alter, Abnutzung, 
Gebrauch etc.) entsprechenden Betrages (Zeitwert). 

2. Die HanseMerkur leistet Entschädigung je versicherten 
Schadenfall höchstens 
a) bis zu der vereinbarten Versicherungssumme; 
b) bis zu den Entschädigungsgrenzen, die in § 5 Ziffer 2 vor-

gesehen oder zusätzlich vereinbart sind. 
 

§ 5 Nicht versicherte Schäden und Sachen/Entschädigungs-
grenzen 

1. Nicht versichert sind 
a) Schäden durch Verlieren, Liegen-, Stehen- oder Hängen-

lassen von Gegenständen; 
b) Schäden, die verursacht werden durch die natürliche oder 

mangelhafte Beschaffenheit der versicherten Sachen, Ab-
nutzung oder Verschleiß; 

c) Vermögensfolgeschäden; 
d) Bargeld, Schecks, Scheckkarten, Kreditkarten, Telefonkar-

ten, Wertpapiere, Fahrscheine, Urkunden und Dokumente 
aller Art, Gegenstände mit überwiegendem Kunst- oder 
Liebhaberwert, Zahngold, Prothesen jeder Art, elektroni-
sche Datenverarbeitungssysteme aller Art (außer Audio-
Player und Laptops) inklusive Zubehör und Software, 
Schusswaffen jeder Art inklusive Zubehör sowie Land-, 
Luft- und Wasserfahrzeuge, Hängegleiter, Gleitflieger, Fall-
schirme, jeweils mit Zubehör. 

2. Begrenzt ersatzpflichtig sind 
a) Schäden an Pelzen, Schmucksachen, Gegenständen aus 

Edelmetall und an Foto-, Filmapparaten und tragbaren Vi-
deosystemen, jeweils mit Zubehör, sowie an Laptops mit 
Zubehör, jedoch ohne Software. Diese können je versicher-
tem Schadenfall insgesamt mit höchstens 50% der Versi-
cherungssumme ersetzt werden; 

b) Schäden an Geschenken und Reiseandenken, die auf der 
Reise erworben wurden. Diese können je versichertem 
Schadenfall bis maximal 300,- EUR ersetzt werden; 

c) Schäden durch Lieferfristüberschreitung (§ 1 Ziffer 2); hier 
können die nachgewiesenen Aufwendungen für notwendige 
Ersatzkäufe bis maximal 500,- EUR je versichertem Scha-
denfall ersetzt werden; 

d) Schäden an Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräten sowie Mobil-
telefonen (nicht versichert sind jedoch Autotelefone), je-
weils mit Zubehör; diese können je versichertem Schaden-
fall bis maximal 250,- EUR ersetzt werden; 

e) Schäden an Golf- und Tauchausrüstungsgegenständen 
sowie Fahrrädern, jeweils mit Zubehör. Sofern nichts ande-
res vereinbart; können diese je versichertem Schadenfall 
bis maximal 500,- EUR ersetzt werden. 

f) Schäden an Wellenbrettern und Segelsurfgeräten, jeweils 
mit Zubehör; diese können je versichertem Schadenfall bis 
maximal 500,- EUR ersetzt werden; 

g) Schäden an Musikinstrumenten und Zubehör; diese können 
je versichertem Schadenfall bis maximal 250,- EUR ersetzt 
werden, sofern die Musikinstrumente zu privaten Zwecken 
mitgeführt worden sind; 

h) Schäden an Audio-Playern (z. B. MP3-Playern) und tragba-
ren DVD-Playern, jeweils inklusive Zubehör; diese können 
je versichertem Schadenfall bis maximal 250,- EUR ersetzt 
werden. 

3. Einschränkung des Versicherungsschutzes in Kraftfahrzeugen 
und Wassersportfahrzeugen 
a) Versicherungsschutz für Schäden am Reisegepäck in un-

beaufsichtigten Kraftfahrzeugen/Anhängern/Wassersport-
fahrzeugen durch strafbare Handlungen Dritter besteht nur, 
soweit sich das Reisegepäck nicht einsehbar in einem fest 
umschlossenen und durch Verschluss gesicherten Innen- 
bzw. Kofferraum (bei Wassersportfahrzeugen Kajüte oder 
Packkiste) oder in mit dem Fahrzeug fest verbundenen 
Gepäckboxen befindet. 

b) Die HanseMerkur haftet nur, wenn nachweislich der Scha-
den tagsüber zwischen 6.00 und 22.00 Uhr eingetreten ist 
oder der Schaden während einer Fahrtunterbrechung von 
nicht länger als zwei Stunden eingetreten ist. 

c) In unbeaufsichtigten Kraftfahrzeugen/Anhängern/Wasser-
sportfahrzeugen nicht versichert sind Pelze, Schmucksa-
chen, Gegenstände aus Edelmetall, Foto-, Filmapparate 

und tragbare Videosysteme sowie Mobiltelefone, jeweils mit 
Zubehör. 

d) Als Beaufsichtigung gilt nur die ständige Anwesenheit einer 
versicherten Person oder einer von ihr beauftragten Ver-
trauensperson beim zu sichernden Objekt, nicht jedoch z. 
B. die Bewachung eines zur allgemeinen Benutzung offen 
stehenden Platzes, Hafens o. Ä. 

4. Einschränkung des Versicherungsschutzes beim Camping 
a) Versicherungsschutz für Schäden am Reisegepäck wäh-

rend des Zeltens oder Campings durch strafbare Handlun-
gen Dritter besteht nur auf offiziellen (von Behörden, Ver-
einen oder privaten Unternehmern eingerichteten) Cam-
pingplätzen. 

b) Werden Sachen unbeaufsichtigt (Ziffer 3a) im Zelt zu-
rückgelassen, so besteht Versicherungsschutz für Schäden 
durch strafbare Handlungen Dritter nur, wenn nachweislich 
der Schaden tagsüber zwischen 6.00 und 22.00 Uhr einge-
treten und das Zelt geschlossen ist. 

c) Pelze, Schmucksachen, Gegenstände aus Edelmetall, 
Foto-, Filmapparate und tragbare Videosysteme, Mobiltele-
fone, Uhren, optische Geräte, Radio- und Fernsehapparate, 
Tonaufnahme- und Wiedergabegeräte, jeweils mit Zubehör, 
sind im unbeaufsichtigten Zelt nicht versichert. Diese Ge-
genstände sind im Rahmen etwaiger Entschädigungsgren-
zen nur versichert, solange sie 

d) in persönlichem Gewahrsam und sicher verwahrt mitge-
führt werden oder 

e) der Campingplatzleitung zur Aufbewahrung übergeben sind 
oder 

f) sich in einem durch Verschluss ordnungsgemäß gesicher-
ten Wohnwagen/Wohnmobil oder in einem fest umschlos-
senen und durch Verschluss gesicherten Kraftfahrzeug 
nicht einsehbar auf einem offiziellen Campingplatz befin-
den. 

 

§ 6 Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des versicherten 
Schadenfalles  
(Ergänzung zu den im § 7 des Allgemeinen Teil aufgeführten Allge-
meinen Obliegenheiten) 

Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer der nachstehenden 
Obliegenheiten ergeben sich aus § 7 Ziffer 2 des Allgemeinen 
Teils. 
Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person ist ver-
pflichtet, 
1. den Eintritt eines versicherten Ereignisses durch die Vorlage 

von Versicherungsnachweis und Buchungsunterlagen im Ori-
ginal nachzuweisen;  

2. Ersatzansprüche gegen Dritte (z. B. Beförderungsunterneh-
men, Beherbergungsbetrieb, Gepäckaufbewahrung) form- und 
fristgerecht geltend zu machen; 

3. auf Verlangen der HanseMerkur ein Verzeichnis über alle zum 
Schadenzeitpunkt noch vorhandenen Sachen einzureichen; 

4. Schäden an aufgegebenem/in Fremdgewahrsam gegebenem 
Gepäck gemäß § 1 Ziffer 1) sowie Schäden durch nicht fristge-
rechte Auslieferung gemäß § 1 Ziffer 2 unverzüglich dem Be-
förderungsunterneh-
men/Beherbergungsbetrieb/Gepäckaufbewahrungsunternehme
n anzuzeigen und sich dies schriftlich bestätigen zu lassen; der 
HanseMerkur ist hierüber eine Bescheinigung einzureichen. 
Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden ist das jeweilige 
Unternehmen nach der Entdeckung unverzüglich unter Einhal-
tung der jeweiligen Reklamationsfrist, spätestens innerhalb 
von sieben Tagen, aufzufordern, den Schaden zu besichtigen 
und zu bescheinigen. 

5. Schäden durch strafbare Handlungen Dritter gemäß 
§ 1 Ziffer 3a und Brandschäden gemäß § 1 Ziffer 3c unver-
züglich der zuständigen Polizeidienststelle unter Einreichung 
eines vollständigen Verzeichnisses aller vom Schadenfall be-
troffenen Sachen anzuzeigen und sich dies schriftlich bestäti-
gen zu lassen; das der Polizei einzureichende Verzeichnis der 
vom Schadenfall betroffenen Gegenstände soll als Einzelauf-
stellung gefertigt werden und auch Angaben über den jeweili-
gen Anschaffungszeitpunkt sowie den Anschaffungspreis der 
einzelnen Gegenstände enthalten. Der HanseMerkur ist das 
vollständige Polizeiprotokoll einzureichen; 

6. der HanseMerkur eine gleichlautende Liste aller vom Scha-
denfall betroffenen Sachen gemäß Ziffer 5 einzureichen. 
Weicht die bei der Polizei eingereichte Liste von der bei der 
HanseMerkur eingereichten Liste ab, so besteht im Leistungs-
fall nur für die versicherten Sachen ein Anspruch auf Entschä-
digung, die gegenüber der Polizei als abhandengekommen 
oder beschädigt gemeldet worden sind. 

 

IV.  Notfall-Versicherung  

(nur gültig, sofern im gewähltem Versicherungsumfang enthalten) 

§ 1 Beschreibung des Versicherungsschutzes 

Die HanseMerkur erbringt durch ihren weltweiten Notfall-Service 
Beistandsleistungen für die im § 2 genannten Notfälle, die der 
versicherten Person während der Reise zustoßen. Voraussetzung 
ist, dass sich die versicherte Person oder ein von ihr Beauftragter 
bei Eintritt des versicherten Schadenfalles telefonisch oder in 
sonstiger Weise an den weltweiten Notfall-Service der HanseMer-
kur wendet. Versäumt es die versicherte Person oder ein von ihr 
Beauftragter, Kontakt mit dem weltweiten Notfall-Service der 
HanseMerkur aufzunehmen, und entstehen dadurch Mehrkosten, 
so kommt die HanseMerkur für diese Mehrkosten nicht auf. 

 

§ 2 Leistungen 

1. Leistungen bei Krankheit, Unfall und Tod 
a) Betreuungsleistung:  

Bei Krankheit oder Unfall informiert die HanseMerkur auf 
Anfrage über ihren Notruf-Service über die Möglichkeiten 
ärztlicher Versorgung der versicherten Person. Soweit mög-
lich, benennt sie einen Deutsch oder Englisch sprechenden 
Arzt. 

b) Informationsleistung:  
Wird die versicherte Person wegen einer Krankheit oder 
der Folgen eines Unfalles in einem Krankenhaus stationär 
behandelt, stellt die HanseMerkur über ihren Notruf-Service 
den Kontakt zwischen einem von ihr beauftragten Arzt zum 
Hausarzt der versicherten Person und den behandelnden 
Krankenhausärzten her, und sorgt während des Kranken-
hausaufenthaltes für die Übermittlung von Informationen 
zwischen den beteiligten Ärzten. Auf Wunsch sorgt die 
HanseMerkur für die Information der Angehörigen. 

c) Kostenübernahmeerklärung gegenüber Krankenhäusern:  
Sofern eine Leistungspflicht einer Auslandsreise-
Krankenversicherung, einer privaten Krankenversicherung 
oder einer gesetzlichen Krankenversicherung nicht vorliegt, 
gibt die HanseMerkur über ihren Notruf-Service gegenüber 
dem Krankenhaus, soweit erforderlich, eine Kostenüber-
nahmegarantie bis zu 15.000,- EUR in Form einer Darle-

hensgewährung für die versicherte Person ab. Vorausset-
zung hierfür ist die Vorlage einer Kopie des Personalaus-
weises oder des Reisepasses der versicherten Person beim 
Notruf-Service der HanseMerkur. Die von der HanseMerkur 
verauslagten Beträge sind vom Versicherungsnehmer bzw. 
der versicherten Person binnen eines Monats nach Rech-
nungsstellung an die HanseMerkur zurückzuzahlen. 

d) Krankenbesuch:  
Wenn feststeht, dass der Krankenhausaufenthalt einer ver-
sicherten Person länger als fünf Tage dauert, organisiert 
die HanseMerkur auf Wunsch die Reise einer der versi-
cherten Person nahestehenden Person zum Ort des Kran-
kenhausaufenthaltes und von dort zurück zum Wohnort und 
übernimmt die entstehenden Kosten des Beförderungsmit-
tels für die Hin- und Rückreise. Voraussetzung ist jedoch, 
dass der Krankenhausaufenthalt bei Ankunft der naheste-
henden Person noch nicht abgeschlossen ist. 

e) Hotelkosten:  
Sofern für eine versicherte Person ein Krankenhausaufent-
halt notwendig wird, werden für weitere versicherte Perso-
nen bei einer Schiffs- oder Rundreise oder bei einer außer-
planmäßigen Verlängerung des Aufenthaltes aufgrund 
mangelnder Transportfähigkeit die Kosten für eine Hotelun-
terbringung, in der für die jeweilige Reise gebuchten Klas-
se, für höchstens 2.500,- EUR und längstens zehn Tage 
übernommen. Nicht versichert sind die Kosten für Fahrten 
vom Hotel in das Krankenhaus bzw. vom Krankenhaus zum 
Hotel. 

f) Krankentransport:  
Bei Reisen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bzw. 
in Länder mit einer Staatsgrenze zu der Bundesrepublik 
Deutschland, organisiert die HanseMerkur, auf Wunsch der 
versicherten Person und bei nachgewiesener Transportfä-
higkeit, den Krankentransport mit medizinisch adäquaten 
Transportmitteln vom Ort der stationären Behandlung auf 
der Reise, sofern die stationäre Behandlung mindestens 
fünf Tage dauert, an den Wohnort der versicherten Person 
bzw. in das dem Wohnort nächstgelegene geeignete Kran-
kenhaus. Die HanseMerkur übernimmt die gegenüber der 
ursprünglich geplanten Rückreise entstehenden Mehrkos-
ten bis zu 2.500,- EUR. 

g) Arzneimittelversand:  
Benötigt die versicherte Person ärztlich verordnete Arznei-
mittel, die ihr auf der Reise abhanden gekommen sind, ü-
bernimmt die HanseMerkur in Abstimmung mit dem Haus-
arzt der versicherten Person die Beschaffung der Ersatz-
präparate und ihre Übersendung an die versicherte Person. 
Die Kosten der Ersatzpräparate hat die versicherte Person 
binnen eines Monats nach Beendigung der Reise an die 
HanseMerkur zurückzuerstatten. 

h) Bergungskosten:  
Erleidet die versicherte Person einen Unfall und muss sie 
deswegen gesucht, gerettet oder geborgen werden, erstat-
tet die HanseMerkur hierfür die Kosten bis zu  
5.000,- EUR. 

i) Überführungs- und Bestattungskosten:  
Stirbt die versicherte Person auf der Reise, organisiert die 
HanseMerkur auf Wunsch der Angehörigen die Bestattung 
im Ausland oder die Überführung der verstorbenen Person 
zum Bestattungsort und übernimmt hierfür die Kosten. 

2. Leistungen bei Reiseabbruch oder verspäteter Rückreise 
a) Die HanseMerkur organisiert die Rückreise und gewährt ein 

Darlehen für Mehrkosten, die im Vergleich zu den Kosten 
für die ursprünglich geplante Rückreise entstehen, wenn die 
gebuchte Reise von der versicherten Person aus den nach-
stehenden Gründen nicht planmäßig beendet werden kann. 

b) Tod, schwerer Unfall oder unerwartete schwere Erkrankung 
der versicherten Person, der Reisebegleiter der versicher-
ten Person oder der nicht mitreisenden Angehörigen oder 
derjenigen Personen, die nicht mitreisende minderjährige 
oder pflegebedürftige Angehörige betreuen. Als Angehörige 
der versicherten Person gelten Ehepartner oder Lebensge-
fährte einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft, Kinder, El-
tern, Adoptiveltern, Stiefeltern, Geschwister, Großeltern, 
Enkel, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und Schwäger. 

c) Erheblicher Schaden am Eigentum der versicherten Person 
infolge von Feuer, Wasserrohrbruch, Elementarereignissen 
oder strafbaren Handlungen Dritter (z. B. Einbruchdieb-
stahl). Als erheblich gilt ein Schaden am Eigentum durch 
die vorgenannten Ereignisse, wenn dieser mindestens 
2.500,- EUR beträgt. 

d) Entführung der versicherten Person oder der Reisebegleiter 
der versicherten Person. Die Darlehensgewährung ist bei 
Entführung begrenzt auf maximal 10.000,- EUR je versi-
cherte Person. 

e) Voraussetzung für die Darlehensgewährung ist die Vorlage 
einer Kopie des Personalausweises oder des Reisepasses 
der versicherten Person bei unserem Notruf-Service. Das 
Darlehen ist binnen eines Monats nach dem Ende der Rei-
se in einer Summe an die HanseMerkur zurückzuzahlen. 

3. Reiseruf/Betreuung mitreisender minderjähriger Kinder 
a) Wenn die versicherte Person während der Reise nicht 

erreicht werden kann, bemüht sich die HanseMerkur um 
einen Reiseruf (z. B. über den Rundfunk) und übernimmt 
hierfür die Kosten. 

b) Die HanseMerkur organisiert und bezahlt zusätzlich die 
Betreuung des minderjährigen Kindes, welches die Reise 
allein fortsetzen oder abbrechen muss, sofern alle Betreu-
ungspersonen oder die einzige an einer Reise teilneh-
mende Betreuungsperson des mitreisenden minderjähri-
gen Kindes die Reise aufgrund von Tod, schwerem Unfall 
oder unerwarteter schwerer Erkrankung nicht planmäßig 
beenden kann. 

4. Weitere Leistungen bei sonstigen Notfällen 
a) Strafverfolgung:  

Wird die versicherte Person verhaftet oder mit Haft be-
droht, ist die HanseMerkur bei der Beschaffung eines An-
walts oder eines Dolmetschers behilflich. In diesem Zu-
sammenhang anfallende Gerichts-, Anwalts- und Dolmet-
scherkosten streckt die HanseMerkur bis zu einem Gegen-
wert von 3.000,- EUR als Darlehen vor. Zusätzlich streckt 
die HanseMerkur bis zu einem Gegenwert von 13.000,-
 EUR als Darlehen die von den Behörden eventuell ver-
langte Strafkaution vor. Der Versicherungsnehmer bzw. die 
versicherte Person hat die verauslagten Beträge (Darlehen) 
unverzüglich nach Erstattung durch die Behörde oder das 
Gericht, spätestens jedoch innerhalb von drei Monaten 
nach Auszahlung, der HanseMerkur zurückzuzahlen. 

b) Verlust von Reisezahlungsmitteln:  
Gerät die versicherte Person durch den Verlust ihrer Reise-
zahlungsmittel aufgrund von Diebstahl, Raub oder sonsti-
gem Abhandenkommen in eine finanzielle Notlage, stellt 
die HanseMerkur über ihren Notruf-Service den Kontakt zur 
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Hausbank her. Sofern erforderlich, ist die HanseMerkur bei 
der Übermittlung eines von der Hausbank zur Verfügung 
gestellten Betrages an die versicherte Person behilflich. Ist 
eine Kontaktaufnahme zur Hausbank binnen 24 Stunden 
nicht möglich, stellt die HanseMerkur über ihren Notruf-
Service der versicherten Person ein Darlehen unter Vorlage 
einer Kopie des Personalausweises oder des Reisepasses 
bis zu höchstens 1.500,- EUR zur Verfügung. Dieses Dar-
lehen ist binnen eines Monats nach dem Ende der Reise in 
einer Summe an die HanseMerkur zurückzuzahlen. 

c) Verlust von Kreditkarten und EC- bzw. Maestro-Karten:  
Bei Verlust von Kreditkarten und EC- bzw. Maestro-Karten 
hilft die HanseMerkur der versicherten Person bei der Sper-
rung der Karten. Die HanseMerkur haftet jedoch nicht für 
den ordnungsgemäßen Vollzug der Sperrung und die trotz 
Sperrung entstehenden Vermögensschäden. 

d) Verlust von Reisedokumenten:  
Bei Verlust von Reisedokumenten ist die HanseMerkur bei 
der Ersatzbeschaffung behilflich. 

e) Umbuchungen/Verspätungen:  
Gerät die versicherte Person in Schwierigkeiten, weil sie 
ein gebuchtes Verkehrsmittel versäumt oder weil es zu 
Verspätungen oder Ausfällen gebuchter Verkehrsmittel 
kommt, so ist die HanseMerkur bei Umbuchungen behilf-
lich. Umbuchungskosten und erhöhte Reisekosten trägt die 
versicherte Person. Die HanseMerkur informiert Dritte auf 
Wunsch der versicherten Person über Änderungen des ge-
planten Reiseverlaufes. 

f) Fahrrad-Pannen-Schutz:  
Kann wegen Panne oder Unfalles des von der versicherten 
Person auf der Reise benutzten Fahrrads die Fahrt nicht 
fortgesetzt werden, übernimmt die HanseMerkur die Repa-
raturkosten bis 75,- EUR, damit eine Weiterfahrt möglich 
wird. Ist eine Reparatur am Schadenort nicht möglich, er-
stattet die HanseMerkur alternativ die Mehrkosten für die 
Fahrt zum Ausgangspunkt oder zum Zielort der Tagesetap-
pe bis 75,- EUR je versichertem Schadenfall. Nicht versi-
chert sind Reifenpannen. 

g) Fahrrad-Diebstahl-Schutz:  
Kann wegen Diebstahls des von der versicherten Person 
auf der Reise benutzten Fahrrads die Fahrt nicht planmäßig 
fortgesetzt werden, übernimmt die HanseMerkur die Mehr-
kosten für die Rückfahrt zum Heimatort, zum Ausgangsort 
oder zum Zielort der Tagesetappe bis 250,- EUR je versi-
chertem Schadenfall. 

 

§ 3 Besondere Obliegenheiten nach Eintritt des versicherten 
Schadenfalles  
(Ergänzung zu den im § 7 des Allgemeinen Teils aufgeführten 
Allgemeinen Obliegenheiten) 

 
1. Der Versicherungsnehmer bzw. die versicherte Person ist 

verpflichtet, den Eintritt eines versicherten Ereignisses durch 
die Vorlage des Versicherungsnachweises und der Buchungs-
unterlagen im Original nachzuweisen sowie 
a) im Krankheitsfall, bei schwerem Unfall, bei Schwanger-

schaft, bei Impfunverträglichkeit oder bei dem Bruch von 
Prothesen durch entsprechende aussagekräftige ärztliche 
Bescheinigungen eines Arztes vor Ort mit der Angabe von 
Diagnosen, 

b) bei psychiatrischen Erkrankungen durch eine aussagekräf-
tige ärztliche Bescheinigung eines Facharztes für Psychiat-
rie vor Ort, 

c) im Todesfall durch Sterbeurkunden, 
d) bei erheblichen Schäden am Eigentum durch entsprechen-

de Nachweise 
nachzuweisen und für sämtliche entstandenen Kosten die 
Original-Belege einzureichen. 

2. Der HanseMerkur ist das Recht einzuräumen, die Frage der 
Reiseunfähigkeit aufgrund eines schweren Unfalles oder einer 
unerwartet schweren Erkrankung durch fachärztliche Gutach-
ten überprüfen zu lassen. Auf Verlangen der HanseMerkur 
sind Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und fachärztliche 
Atteste einzureichen. 

3. Die Rechtsfolgen bei Verletzung einer dieser Obliegenheiten 
ergeben sich aus § 7 Ziffer 2 des Allgemeinen Teils. 


